
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/11/16 3Ob596/83,
7Ob578/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1983

Norm

ABGB §897

Rechtssatz

Schon vor Eintritt der au1ösenden Bedingung hat ein Erwerber während des Schwebezustandes auch auf die

möglicherweise in der Zukunft eintretende Rückgabeverp1ichtung in der Weise bedacht zu nehmen, daß er die für den

Fall des Eintrittes der auflösenden Bedingung entstehende Rückgabeverpflichtung nicht vereiteln darf.

Entscheidungstexte

3 Ob 596/83

Entscheidungstext OGH 16.11.1983 3 Ob 596/83

7 Ob 578/87

Entscheidungstext OGH 04.06.1987 7 Ob 578/87

Ähnlich; Beisatz: Es ist alles zu vermeiden, was zur Unmöglichkeit des Bedingungseintrittes führen könnte. (T1)
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